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PV und Stromspeicher - ÖMAG 
Investitionsförderung nach §27a Ökostromgesetz 
 

 

2018 gibt es erstmals diese Investitionsförderung im Interesse des Klima- 

und Umweltschutzes mit dem Ziel,  die Neuerrichtung und Erweiterung von 

Photovoltaikanlagen sowie die Erweiterung von bestehenden PV-Anlagen 

um einen Stromspeicher und die Erweiterung bestehender Stromspeicher 

mit Fördermitteln in Höhe von jährlich maximal 15 Millionen Euro (davon 

jährlich mindestens 9 Millionen Euro für Photovoltaikanlagen) in den Jahren 

2018 und 2019 zu unterstützen. 
© http://fotalia.com 

Gefördert werden 

■ Neuerrichtung von PV-Anlagen 

■ Erweiterung von PV-Anlagen 

■ Stromspeicher für die PV-Anlage 

■ Erweiterung des Stromspeichers einer PV-Anlage 

Fördervoraussetzungen 

■ Die PV-Anlage muss auf/an einem Gebäude, einer baulichen Anlage oder auf einer Betriebsfläche 

(ausgenommen Grünfläche) errichtet werden. Als Betriebsfläche sind Flächen für industrielle und 

gewerbliche Nutzung sowie Flächen für landwirtschaftliche Betriebsanlagen zu verstehen und sie 

müssen bebaut oder befestigt sein.  

■ Die Anlage muss an das öffentliche Netz angeschlossen sein. 

■ Verpflichtung mindestens 10 Jahre Ökostrom zu erzeugen („ökologische“ Erfolgsvereinbarung in der 

Vertragsurkunde) 

■ Vollinbetriebnahme der Anlage innerhalb eines Jahres ab Fördervertragsabschluss (Nachfristen im 

Einzelfall und mit Begründung und unverzüglicher Meldung möglich). 

■ Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen alle für die Errichtung und den Betrieb der Anlage 

erforderlichen Genehmigungen in erster Instanz oder erforderliche Anzeigen vorliegen. 

■ Die Endabrechnung muss  innerhalb von drei Monaten nach Vollinbetriebnahme erfolgen 

(Nachweispflichten wie etwaige Baubehördliche Anzeigen für Stromspeicher, Prüfprotokolle etc.) – 

Details dazu in den Förderrichtlinien. 

Weitere Förderdetails finden Sie in den angegebenen Links. 

 

Tipp 

Für den Falls dass Sie eine PV-Anlage neu errichten und auch gleichzeitig einen Stromspeicher für die PV-

anlage errichten, dann müssen Sie 2 Tickets ziehen (und 2 Anträge erstellen). 
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Achtung 

Diese Förderung ist mit keiner anderen Bundes- oder Landesförderung kombinierbar. Zweckzuschüsse 

(Bedarfszuweisung, Kommunales Investitionsprogramm) sind bis zur Höchstgrenze der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO für Klein- und Mittelbetriebe max. 65 % der Kosten) zulässig. 

 

FörderwerberIn Gemeinden natürliche und juristische Personen 

Fördermodell Investitionsförderung 

Förderhöhe PV-Anlagen bis 500 kWp max. 30 % 

bis 100 kWp € 250 je kWp 

ab 100 bis 500 kWp € 200 je kWp 

PV-Strom Speicher von 0,5 – 10 kWh je 

kWp der PV-Anlage max. 45 % 

€ 500 je kWh Speicher 

Start der Förderung 12. März 2018, 17:00 Uhr Ende Nach Ausschöpfung der Mittel 

Einreichzeitpunkt VOR Beginn der Arbeiten bzw. der rechtsverbindlichen Bestellung oder einer 
anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht. Reihung erfolgt nach 
dem Zeitpunkt des Einlangens des vollständigen Antrags! 

Einreichung Online in  2 Schritten: Ticket mit 
Eingabe von Grundlagendaten (mail, 
Betreiber, Passwort, Zählpunkt, kWp). 

ab 18 Stunden und spätestens 240 

Stunden nach Ziehung des Tickets kann 

der Förderantrag vervollständigt werden.  

Links Förderrichtlinie 

Förderdetails/Neues 

Ticketausgabe bei der ÖMAG  

ÖMAG 

PV-Investitionsförderung-ÖMAG 

Leitfaden Ticketsystem und FAQ 

Kontakt & Förderung ÖMAG, Abwicklungsstelle für 

Ökostrom AG Ost 

T: 05 / 787 66 – 10 

kundenservice@oem-ag.at 

 

Bitte beachten Sie: Der Überblick dieser Fördermöglichkeit wurde vom Umwelt-Gemeinde-Service der 

Energie- und Umweltagentur NÖ für die Zielgruppe NÖ Gemeinden aus den Förderrichtlinien sowie 

Angaben der Förderstellen zusammengestellt. Aufgrund der Kurzdarstellung kann nicht auf alle 

Fördervoraussetzungen eingegangen werden, Sie finden diese in den links zu Förderdetails. 

Das Informationsblatt wird halbjährlich aktualisiert und online zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, 

dass sich die Förderlandschaft durchaus kurzfristig ändert– die aktuellste Information erhalten Sie bei den 

angeführten Kontaktpersonen bzw. Links. 

Viel Erfolg und Gutes Gelingen beim Umsetzen Ihrer Projekte! 
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